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Kapitel 1

Einleitung

A. Anlass und Ziel der Untersuchung

Die Berufung als Rechtsmittel im deutschen Zivilprozess ist eine Möglich-
keit zur Korrektur erstinstanzlicher Entscheidungen. Ob sie diesen Zweck 
tatsächlich zufriedenstellend erfüllen kann oder welche Mechanismen mögli-
cherweise dazu beitragen, dass Berufungsgerichte in Wirklichkeit anders ent-
scheiden, als es das gesetzgeberische Ideal vorsieht, will die vorliegende Ar-
beit kritisch hinterfragen.

Dazu sollen im Folgenden die Methoden und Erkenntnisse der Rechtswis-
senschaft einerseits und der Statistik und Psychologie andererseits genutzt 
werden. Insofern versteht sich diese Arbeit als Beitrag auf dem Weg zu einer 
Öffnung der Rechtswissenschaft gegenüber empirischen Wissenschaften. 
Denn was aus den Erfahrungswissenschaften Eingang in die juristische Dis-
kussion gefunden hat und dort beispielsweise in Form der „ökonomischen 
Analyse des Rechts“ immer häufiger akzeptiert wird, sollte nicht auf eine bloß 
wirtschaftswissenschaftliche Betrachtungsweise reduziert werden. Stattdessen 
scheint es ähnlich naheliegend, auch die Erkenntnisse aus der Psychologie als 
Wissenschaft von menschlichem Erleben und Verhalten für die Rechtswissen-
schaft zu nutzen – zumal es bei der Bearbeitung juristischer Fälle in der Praxis 
immer darum geht, das Verhalten von Menschen zu beurteilen. Auch wenn es 
der Anspruch ist, die objektive Sicht eines Dritten einzunehmen oder die Rolle 
als unabhängiges Organ der Rechtspflege1 auszuüben, wird kein Rechtsan-
wender2 es schaffen, einen Sachverhalt tatsächlich objektiv und unbeeinflusst 
wahrzunehmen und zu entscheiden. Das betrifft insbesondere Richter als 
Rechtsanwender, die aus wahrnehmungspsychologischer Sicht keine absolut 
unabhängigen Urteile fällen können. Dabei geht es nicht um die sachliche 
oder persönliche Unabhängigkeit der Richter im Sinne von Art. 97 Grundge-
setz (GG), sondern darum, dass aufgrund kognitiver und affektiver Prozesse 
im menschlichen Gehirn – sogenannter Heuristiken und kognitiver Verzerrun-
gen  – eine von Menschen getroffene Entscheidung nie ganz objektiv und 

1  Vgl. § 25 Deutsches Richtergesetz (DRiG), § 7 S. 1 Rechtspflegergesetz (RPflG).
2  Selbstverständlich meinen alle männlichen Formen in dieser Arbeit, wenn nicht 

anders gekennzeichnet, das generische Maskulinum.
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neutral sein kann. Das gilt für Entscheidungen von Laien genauso wie für 
Entscheidungen von Experten, wie etwa Ärzten, Unternehmern oder Richtern. 
Bei der richterlichen Urteilsfindung wirken also psychologische Effekte, die 
ganz überwiegend dazu führen, dass die gefundene Sachentscheidung von 
dem abweichen wird, was man idealerweise vom Votum eines rationalen Ent-
scheidungsträgers erwarten würde.

Dieser Aspekt und mögliche Reaktionsmöglichkeiten finden bisher in der 
juristischen Diskussion nur wenig Beachtung,3 und konkret für das Beru-
fungsrecht gilt das umso mehr. Gleichwohl könnte es ertragreich sein, Abläufe 
im Zivilverfahren auch unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten und anhand 
dessen Überlegungen anzustellen, ob die Erkenntnisse aus den Verhaltenswis-
senschaften das bisherige Verständnis des Zivilprozesses verändern – oder ob 
vielmehr Änderungen in der zivilrechtlichen Praxis denkbar wären, die so-
wohl Antwort auf jene Erkenntnisse als auch eine nähere Orientierung am 
gesetzgeberischen Ideal des Zivilverfahrens sein könnten.

Hier möchte die vorliegende Arbeit ansetzen und sich dabei auf die zivil-
rechtliche Berufung nach §§ 511 ff. Zivilprozessordnung (ZPO) und die dort 
wirkenden kognitiven Urteilsverzerrungen konzentrieren. Die Berufung eig-
net sich als Untersuchungsobjekt besonders, weil der Richter in Berufungs
sachen, anders als der Richter der Ausgangsinstanz, nicht nur den üblichen 
Sachverhalt wahrnimmt und beurteilt, sondern auch die Sachentscheidung 
und -darstellung durch das erstinstanzliche Gericht in seine Wahrnehmung 
aufnimmt. Orientieren sich die Berufungsrichter hierbei unbewusst und auf 
irrationale Weise an dem Urteil ihrer vorinstanzlich mit der Sache befassten 
Kollegen? Das wird diese Arbeit zeigen und diskutieren.

Dabei dienen statistische Betrachtungen der Berufung als Ausgangspunkt 
der Überlegungen. Bezogen auf die Frage des Berufungserfolgs, im Allgemei-
nen sowie in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern, soll erörtert wer-
den, inwiefern die Höhe der aktuellen Erfolgsquote anzeigen kann, wie gut 
die Berufung als Fehlerkorrekturinstanz funktioniert. Für den Berufungserfolg 
spielen sicherlich mehrere Faktoren eine Rolle. Einer dieser Faktoren könnten 
die vorhin genannten kognitiven Verzerrungen sein. Beispielsweise könnte es 
sein, dass der Berufungsrichter den zu beurteilenden Fall von Anfang an 
„durch die Augen“ des erstinstanzlichen Urteils kennenlernt und er dadurch 
dessen Inhalt möglicherweise unbewusst als gegeben hinnimmt und diesen 
weniger hinterfragt, als er es vielleicht würde, wenn er sich zunächst „blind“ 
ein erstes eigenes, unvoreingenommenes Bild vom Sachverhalt gemacht hätte. 

3  Mit ähnlichem Urteil beispielsweise auch Staake, Werte und Normen, 2018, 
S. 438; Risse, NJW 2018, 2848, 2851 f.; im europäischen Vergleich s. Biard/Faure, 
RTDEur 51 (2015) 715, 723 ff.
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Um diese Hypothese zu testen, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine empi-
risch-experimentelle Studie durchgeführt. An dieser Studie nahmen insgesamt 
136 Zivilrichter in Berufungssachen an Land- und Oberlandesgerichten teil. 
Dabei zeigte sich in einem von zwei Fällen tatsächlich ein Effekt, der darauf 
schließen lässt, dass Berufungsrichter sich bei ihrer Urteilsfindung in kognitiv 
verzerrender Weise am Rechtsurteil der ersten Instanz orientieren und dieses 
irrational häufig aufrechterhalten.

Am Ende dieser Untersuchung steht das Ziel, die Impulse aus der statisti-
schen und psychologischen Perspektive in die rechtsdogmatische und rechts-
politische Diskussion des Zivilprozesses zu integrieren. Gefragt nach den 
Reaktionsmöglichkeiten des Berufungsrechts, sollen Schlussfolgerungen aus 
juristischer Sicht gezogen und verschiedene Modifikationsmöglichkeiten im 
Verfahren erörtert werden. Das geschieht in dem Bewusstsein, dass die relativ 
niedrige Berufungserfolgsquote sich, wie erwähnt, längst nicht ausschließlich 
durch kognitive Verzerrungen erklären lässt. Letztere sind jedoch, jedenfalls 
in Form der hier verfolgten Hypothese, grundsätzlich mit quantitativen Me-
thoden überprüfbar. Im Sinne eines Mehrwerts durch Interdisziplinarität kann 
so vielleicht ein Denkanstoß dazu entstehen, welche konkreten rechtlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, um die Berufung als Fehlerkorrektur-
möglichkeit weiter zu stärken.

B. Abgrenzung zu bisherigen Untersuchungen

Die vorliegende Arbeit baut auf einer Breite vorhergehender Literatur auf. 
Zugleich möchte sie dabei neue Themen erarbeiten und insbesondere Bezüge 
herstellen, die bisher in der Diskussion noch nicht in dieser Ausprägung beste-
hen. Die interdisziplinäre Perspektive ist ein besonderes Anliegen dieser Ar-
beit. Ihr Fokus soll auf quantitativen Methoden – Statistik – sowie auf empiri-
scher Wissenschaft – Psychologie – und deren Befunden und empirisch-expe-
rimentellen Methoden liegen. Das Bewegen zwischen den Disziplinen hat das 
Ziel, mit Erkenntnissen und Methoden anderer Wissenschaften einen neuen, 
gewinnbringenden Diskussionsbeitrag für die Rechtswissenschaft zu leisten. 
Dabei ist zweierlei klar: Erstens, ein Mehr an Interdisziplinarität bedeutet 
nicht, dass der Status der Rechtswissenschaft als eigenständige Wissenschaft 
verringert würde.4 Und zweitens ist nicht jeder interdisziplinäre Forschungs-
ansatz per se gut. Es kommt immer darauf an, genau zu klären, was aus den 
Resultaten der interdisziplinären Herangehensweise für die eigene Wissen-
schaft abgeleitet werden kann. Auch vor diesem Hintergrund bietet sich eine 
Abgrenzung zu bisherigen Untersuchungen der Grenzbereiche zwischen Be-

4  A. A. Posner, Problematics3, 2002, passim.




